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Informationen des Verbandes der privaten Krankenversicherung e.V.

Die vier großen Ärzteorganisationen 
sowie acht weitere Verbände haben an 
Regierungschefin Angela Merkel appel-
liert, die PKV im Rahmen der anste-
henden Gesundheitsreform weder offen
noch verdeckt zu schwächen. Dies würde
kein Problem der gesetzlichen Kranken-
versicherung lösen, heißt es in einem an
die Bundeskanzlerin gerichteten Schrei-
ben. Den in der aktuellen Debatte bis-
weilen erhobenen Vorwurf, Privatversi-

cherte seien unsolidarisch, weisen die
Unterzeichner zurück. Vielmehr würden
die Privatpatienten überproportional da-
zu beitragen, dass allen Bürgern eine
ärztliche und zahnärztliche Versorgung
in beispielhafter Weise zugänglich ist 
und medizinische Innovationen zeitnah
zur Verfügung stehen. Die PKV sei damit
unverzichtbarer Teil der solidarischen
Absicherung des Krankheitsrisikos in
Deutschland. > Seite 39   

„Verfassungsrahmen nicht vergessen“
Der Mainzer Rechtsprofessor Friedhelm

Hufen mahnt an, bei der Gesundheits-

reform das Grundgesetz zu beachten.

Hoch problematisch wären etwa die

Anhebung der Versicherungspflicht-

grenze sowie Eingriffe in die Vertrags-

bedingungen der PKV. > Seite 40

PKV-Betriebsräte-Resolution
Die Betriebsräte der PKV-Unternehmen

fordern die Politik auf, die Weiterent-

wicklung des Gesundheitssystems so zu

gestalten, dass die Arbeitsplätze in der

privaten Versicherungswirtschaft nicht

gefährdet werden. > Seite 44

Fragwürdige EU-Datenschutzaktion
Europäische Datenschützer wollen die

Datensicherheit in PKV-Unternehmen

überprüfen und EU-weite Leitlinien für

die Branche veröffentlichen. Die recht-

liche Zulässigkeit und der potentielle

Nutzen der Untersuchung dürfen bezwei-

felt werden. > Seite 46

Arzneimittelserie: Generika
Das Wissenschaftliche Institut der PKV

(WIP) hat herausgefunden, dass privat

Versicherte seltener auf Nachahmer-

medikamente umgestellt werden und 

häufiger Originalpräparate erhalten als 

Kassenpatienten. > Seite 47

Das Ende der Nächstenliebe
Im total normierten Sozialstaat verlässt

sich ein jeder darauf, dass alles von

anderen geregelt wird. Das ist das Ende

der Nächstenliebe, meint der Anwalt und

Publizist Carlos A. Gebauer. > Seite 48

Außerdem in dieser Ausgabe
Brief aus Berlin und Köln   > Seite 38 +++
Impressum   > Seite 48

Initiative pro PKV:
Verbände appellieren an die Kanzlerin

Verband  de r  p r i va ten
Krankenve rs i che rung  e .V.
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Vor vier Wochen musste an dieser Stelle

noch vermutet werden, dass sich die

Gesundheitsgesetzgebung quasi über-

schlagen könnte: Kurzfristig einbestellte

Arbeitsgruppen, straffe Tagungsrhythmen

und ehrgeizige Vorgaben ließen zwischen-

zeitlich schon den 1. Mai als Tag abrupter

(Vor-)Entscheidungen erahnen.

Inzwischen ist der „Tag der Arbeit“

verstrichen und die Arbeit an den Grund-

zügen der Gesundheitsreform dauert an.

Die PKV begrüßt, dass die Koalition das

Tempo gedrosselt und sich – anstatt

vorschnell zu neuen Finanzierungsformen

– erneut dazu bekannt hat, dass das deut-

sche Gesundheitssystem zu den leistungs-

stärksten der Welt gehört.

Qualität vor Schnelligkeit
Das dabei ebenfalls verkündete Ziel,

dieses Versorgungsniveau auch in Zukunft

aufrechtzuerhalten, kann nur in einem

dualen Krankenversicherungssystem aus

GKV und PKV erreicht werden. Das

bestätigen die großen Heilkundlerorgani-

sationen und weitere maßgebliche

Verbände, die sich in einem Schreiben an

Bundeskanzlerin Merkel (siehe gegen-

überliegende Seite) allesamt entspre-

chend geäußert haben.

Mit der Regierungschefin stimmen wir

darin überein, dass bei der anstehenden

Reform des Gesundheitswesens das

Prinzip „Qualität vor Schnelligkeit“ gelten

muss. Insofern begrüßen wir auch die

Entscheidung der Koalitionsspitzen, dass

über die zentralen Fragen der Gesund-

heitsreform auf der Basis von fundierten

Zahlen entschieden werden soll.

Hervorzuheben ist, dass sich die Koalition

noch einmal mit der Ausgabenseite 

der gesetzlichen Krankenversicherung

beschäftigen will. Immerhin werden die

Wirtschaftlichkeitsreserven des Systems

auf bis zu 20 Milliarden Euro geschätzt.

Wer vor diesem Hintergrund vornehmlich

über eine Ausweitung der Einnahmebasis

diskutiert, so die gewiss zutreffende

Einschätzung der Regierung, nimmt

Druck aus dem Kessel und verhindert die

möglichen,dringend notwendigen Einspa-

rungen. Noch konsequenter wäre es, wenn

sich die Koalition auch über die Ausglie-

derung einzelner Leistungsbereiche aus

dem GKV-Katalog verständigen könnte.

Kauder-Modell lässt Fragen offen
Mit der Wiedervorlage der Ausgabenpro-
blematik geht Schwarz-Rot eine maß-
gebliche Schwachstelle des seit einigen
Wochen kursierenden, so genannten
Kauder-Vorschlags an. In seinem 
viel beachteten Stern-Interview hatte
der Vorsitzende der Unionsfraktion 
die Ausgabenseite nämlich noch nicht 

ins Zentrum der Reformgespräche
gestellt.

Sollte sich die politische Diskussion, wie

nicht wenige Beobachter glauben, tatsäch-

lich verstärkt um das Kauder-Modell

drehen, müssen unbedingt weitere offene

Flanken geschlossen werden: Völlig unklar

ist noch, wie der immense bürokratische

Aufwand des skizzierten Gesundheitsfonds,

der einkommensabhängige Beiträge in

einheitliche Kopfprämien „umwandeln“

und an die gesetzlichen Kassen verteilen

soll, bewältigt werden kann.

Auf keinen Fall zu akzeptieren wäre die

Einbeziehung der privat Versicherten in

den Fonds, wie sie von einigen ins

Gespräch gebracht wurde: Die damit

verbundenen Mehrbelastungen sind nicht

nur völlig überzogen, sondern sprechen

auch der Solidarität der Privatpatienten,

die in ihren milliardenschweren Mehrzah-

lungen Ausdruck findet, Hohn.

Aufnahme ehemaliger Versicherter
Eine Forderung Kauders, die auch schon

im Koalitionsvertrag formuliert wurde,hat

die PKV inzwischen aufgegriffen: So sind

ihre Unternehmen prinzipiell bereit,

Nichtversicherte in ökonomischer Not-

lage, die zuletzt privat krankenversichert

waren, in einen brancheneinheitlichen

Tarif wieder aufzunehmen. Der Schutz

würde von demjenigen Unternehmen

gewährt, bei dem zuletzt Vollversicherung

bestand.

Voraussetzung für dieses Angebot ist, dass

auch die GKV die Bedingungen dafür

schafft, ihre ehemaligen Mitglieder erneut

zu versichern. Damit würden Rückkehr-

möglichkeiten für grundsätzlich alle

Menschen eröffnet, die aus wirtschaft-

licher Not derzeit keinen Versicherungs-

schutz haben – so,wie Union und SPD dies

anstreben. Zu Detailgesprächen mit der

Politik stehen wir bereit. Die Zeit dazu

scheint es ja wieder zu geben. L

Brief aus Berlin und Köln
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„PKV für gute Versorgung in Deutschland unverzichtbar“

Darin heißt es wörtlich weiter: „Bei der

anstehenden Gesundheitsreform geht es

um die Sicherung der qualitativ hochwer-

tigen und flächendeckenden Gesundheits-

versorgung der gesamten Bevölkerung

sowie um die gute Entwicklung des wirt-

schaftspolitisch bedeutsamen Gesund-

heitsstandortes Deutschland. Die Unter-

zeichnenden sind davon überzeugt, dass

für diese Ziele der Erhalt der privaten

Krankenversicherung (PKV) im Sinne der

beigefügten Erklärung unverzichtbar ist

und dass eine Schwächung der PKV

unserem Gesundheitswesen massiven

Schaden zufügen würde.“ 

Die Erklärung im Wortlaut
„Die Absicherung des Krankheitsrisikos

auf hohem Niveau, gemeinsam durch die

gesetzliche und die private Krankenversi-

cherung, ist ein wesentlicher Grund für das

international gute Ansehen und die hohe

Leistungsfähigkeit des deutschen Gesund-

heitswesens. Als „mittlerer Weg“ ver-

meidet es sowohl die Nachteile von

ausschließlich staatlichen als auch von rein

privat-/ marktwirtschaftlichen Systemen.

Die GKV umfasste Ende des 19. Jahrhun-

derts circa 10 Prozent der Bevölkerung;

am Anfang des 21. Jahrhunderts sind es –

trotz erheblich gestiegenen Wohlstandes –

90 Prozent aller Bürger. Die restlichen

zehn Prozent der Bevölkerung sichern ihr

persönliches Risiko der Erkrankung selbst

ab; dafür leisten sie überproportionale

Beiträge entsprechend ihrem gesundheit-

lichen Risiko und bezogen auf die Zahl

ihrer Familienmitglieder.

Die Kritik an den Privatversicherten, sie

verhielten sich unsolidarisch, ist verfehlt,

denn diese tragen in erheblichem Maße

dazu bei, dass

• allen Bürgern eine ärztliche und zahn-

ärztliche Versorgung in beispielhafter

Weise zugänglich ist,

• die medizinischen Innovationen allen

zeitnah zur Verfügung stehen,

• der Investitionsstau in zweistelliger

Milliardenhöhe in den Kranken-

häusern nicht zu deren baulichem 

und medizinisch-technischem Verfall

geführt hat.

Eine offene oder verdeckte Schwächung

der PKV würde kein Problem der gesetz-

lichen Krankenversicherung lösen. Sie

würde lediglich von der Notwendigkeit

der grundlegenden Reform der GKV

ablenken. Die Unterzeichnenden

sind aus diesen

Gründen

davon über-

zeugt, dass der

Erhalt der

privaten Kran-

kenversicherung

als Teil der solidari-

schen Absicherung

des Krankheitsrisikos

in Deutschland unver-

zichtbar ist.“

Getragen wird die 
Initiative von folgenden
Verbänden und Organisa-
tionen:

– Bundesärztekammer (BÄK)

– Bundeszahnärztekammer

(BZÄK)

– Kassenärztliche Bundesvereini-

gung (KBV)

Die vier großen Ärzteorganisationen sowie acht weitere Verbände haben an Regierungschefin Angela Merkel appelliert, die
PKV im Rahmen der anstehenden Gesundheitsreform weder offen noch verdeckt zu schwächen. Dies würde kein Problem
der gesetzlichen Krankenversicherung lösen, so die Spitzenvertreter in einem an die Bundeskanzlerin gerichteten Schreiben. 

– Kassenzahnärztliche Bundesvereini-

gung (KZBV)

– Deutsche Krankenhausgesellschaft

(DKG)

– Bundesverband der Freien Berufe

(BFB)

– Bundesverband der Pharmazeutischen

Industrie (BPI)

– dbb beamtenbund und tarifunion (dbb)

– Hauptverband des Deutschen Einzel-

handels (HDE)

– Verband der privaten Krankenversi-

cherung (PKV)

– Verband forschender Arzneimittelher-

steller (VFA)

– Zentralverband des Deutschen Hand-

werks (ZDH)
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Die Diskussion um die Gesundheitsreform: 
Der verfassungsrechtliche Rahmen sollte nicht in Vergessenheit geraten

Nachdem in der ersten Phase der Großen Koalition verdächtige Stille zu den Schicksalsfragen der Gesundheitsreform
herrschte, überschlagen sich derzeit die Konzepte. Der Schock des Wahlergebnisses vom September 2005 und die Suche
nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner lassen ahnen: Echte Reformen in der gesetzlichen Krankenversicherung scheinen
den Politikern „nicht vermittelbar“. Die Lösung wird in der Stärkung der Einnahmenseite gesucht. Verlockend sind immer
noch der Zugriff auf die private Krankenversicherung und zweckgebundene Steuererhöhungen – verharmlosend als
„Einbeziehung in die Solidargemeinschaft“ oder „Gesundheits-Soli“ getarnt. Beides hat verfassungsrechtliche Grenzen, die
nicht in Vergessenheit geraten sollten.

I. Probleme und Lösungsvorschläge
Die Probleme der Gesundheitsreform sind

unausweichlich geworden. Unbequeme

Wahrheiten zeichnen sich ab, werden aber

nach wie vor verdrängt: Das „System“ ist

so nicht mehr finanzierbar. Mehr Wett-

bewerb, klare Prioritäten zwischen Grund-

versorgung und Zusatzversorgung und 

höhere Eigenverantwortung sind unab-

dingbar. Die Politik aber sucht die Lösung

in kurzatmiger Erhöhung der Einnahmen-

seite. Die zur Kooperation gezwungenen

Kontrahenten der Großen Koalition 

versuchen, unter neuer Bezeichnung und

teilweise auch unter Anleihen beim jewei-

ligen Gegenmodell, möglichst viel von den

eigenen Vorstellungen zu retten. Bei aller

Vielfalt der Vorschläge kristallisieren sich

immer wieder heraus:

– Zwangsversicherung der „Besser-

verdienenden“ und der Beamten durch

Einbeziehung in die GKV („Bürger-

versicherung“) oder durch Erhöhung

der Versicherungspflichtgrenze,

– Verminderung der Attraktivität der

PKV durch Deckelung der Leistungen

an die Ärzte oder andere Eingriffe in

die Versicherungsbedingungen,

– „Gesundheitssoli“ als zweckgebundene

„Steuer“ zur Finanzierung der Kinder

in der Krankenversicherung.

Über den sozial- oder wirtschaftspoli-

tischen Sinn oder Unsinn der Vorschläge

ist hier nicht zu befinden. Stattdessen soll

das Augenmerk auf die verfassungsrecht-

lichen Maßstäbe und Grenzen jeder 

Reform gelenkt werden, die in der derzei-

tigen Debatte eine überraschend geringe

Rolle spielen. Das hat sicherlich auch mit

der erkennbaren Großzügigkeit der 

Verfassungsrechtsprechung zu Grund-

rechteingriffen im Umfeld der GKV zu

tun, die in anderen Bereichen nie geduldet

würden. Darauf aber sollten sich die

Gesundheitspolitiker für die Zukunft

nicht verlassen. Zum einen gibt es Anzei-

chen dafür, dass auch das Bundesverfas-

sungsgericht (BVerfG) in Zukunft nicht

mehr jeden Grundrechtseingriff absegnen

wird. Zum anderen darf daran erinnert

werden, dass die Verfassung den Grund-

konsens dieser Gesellschaft bildet und

dass Reformpolitiker auch inhaltlich 

verfassungskonforme Gesetze vorschla-

gen sollten – unabhängig davon, ob sie den

„Karlsruhe-Test“ bestehen oder nicht.

II. Leitlinien und Grenzmarkierungen 
der Verfassung

Im konfliktreichen Feld der Kranken-

versorgung und Krankenversicherung 

bewegt sich der Reformgesetzgeber in den

Schutzbereichen wichtiger Grundrechte.

Gastbeitrag von Prof. Dr. Friedhelm Hufen
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Auf der Seite der Leistungserbringer und

der Privatversicherer ist dies vor allem die

Berufsfreiheit (Art. 12 GG) und – soweit

es um Vermögen und Existenz geht – der

Schutz des Eigentums (Art. 14 GG).

Gerade gegenüber Zwangsverbänden und

staatlichen Monopolen ist die Recht-

sprechung in den vergangenen Jahr-

zehnten immer strenger geworden. Sollte

es angesichts der Freiheit für private

Zündholzhersteller, Gütertransporteure,

Bahnunternehmer, ja selbst Spielbank-

und Wettbürobetreiber uneingeschränkt

möglich sein, private „Konkurrenz“ nur 

deshalb zugunsten staatlicher und para-

staatlicher Unternehmen zu verdrängen,

weil sie sich in einem sozialpolitisch bri-

santen Bereich, der Vorsorge für Krank-

heit und Alter, bewegen? 

Für den versicherungspflichtigen Bürger

streitet neben der kaum noch beachteten

Vertragsfreiheit (Art. 2 I GG) gleichfalls

das Eigentum (Art. 14 GG), das nach stän-

diger Rechtsprechung auch die Substanz

durch eigene Leistung erworbener Vor-

sorge- und Versicherungsanwartschaften 

umfasst. Die zwangsweise Einbeziehung 

in ein versicherungsrechtliches Solidar-

system setzt ferner – nach ebenso gefes-

tigter Rechtsprechung – voraus, dass ein 

„Solidarverbund“, also eine Gegenseitig-

keit von Leistung und Risiko (Reprozität)

besteht. Selbst wenn das der Fall ist, muss

zwischen dem zu erbringenden Solidarbei-

trag und den zu erwartenden Leistungen

des Systems ein adäquater Zusammen-

hang bestehen. Gleiches darf nicht un-

gleich und Ungleiches darf nicht gleich 

behandelt werden: So lautet die einfache

Botschaft, die insofern der Gleichheitssatz

der Verfassung (Art. 3 I GG) an die Prota-

gonisten einer umfassenden Einbeziehung

aller Bürger in das Solidarsystem sendet.

Selbst der alte Lehrsatz „Eigentum

schützt vor Steuern nicht“ sollte Vertreter

einer abgabenrechtlichen Lösung der Pro-

bleme nicht voreilig beruhigen. Der Satz

meint nämlich zum einen nur wirkliche

Steuern, also dem Bürger zur Erreichung

der allgemeinen (!) Staatsziele auferlegte

Abgaben, zum anderen darf die Steuer

keine konfiskatorische Wirkung haben –

eine Grenze, die zwar nicht eindeutig 

fixiert ist, für die aber die 50-Prozent-

Marke („Halbteilungsgrundsatz“) einen

durchaus plausiblen Maßstab bildet.

Außerhalb der eigentlichen Steuern hat der

Gesetzgeber das Instrument der „Sonder-

abgabe“ erfunden, die in direkter oder ver-

steckter Form auch für die Probleme

der Gesundheitsreform auf den ersten

Blick verlockend scheinen mag.Sonderab-

gaben aber dürfen gerade nicht der Erwei-

terung des allgemeinen Steuerauf-

kommens dienen oder Solidargemein-

schaften ins nicht mehr Fassbare auswei-

ten:Die Betroffenen müssen nämlich nach

der insofern völlig eindeutigen Rechtspre-

chung des BVerfG eine nach allgemeinen

Merkmalen bestimmte, in sich homogene

Gruppe bilden und die Abgabe muss auch

noch gruppennützig, das heißt konkret auf

diese Gruppe bezogen, verwendet werden.

Bei allem sind Eingriffe in Grundrechte

nur gerechtfertigt, wenn der Grundsatz

der Verhältnismäßigkeit beachtet wird.

Greift der Gesetzgeber in Grundrechte

ein, dann muss dies für ein wichtiges 

Gemeinschaftsgut geschehen, der Eingriff

muss zur Erreichung des Zieles geeignet,

erforderlich und vor allem zumutbar sein.

III. Einzelne Vorschläge
1. Zwangsversicherung der „Besser-

verdienenden“ und der Beamten 
durch Einbeziehung in die GKV 
(„Bürgerversicherung“) 

Unter dem wohlklingenden Begriff 

„Bürgerversicherung“ und zahlreichen

Tarnbezeichnungen verbirgt sich die Aus-

dehnung der Zwangsversicherung auf die

gesamte Bevölkerung. Die verfassungs-

rechtliche Beurteilung dieser Vorschläge

fällt vernichtend aus. Die Bedenken sind

von nahezu allen an der Diskussion betei-

ligten Verfassungsrechtlern – exempla-

risch vom renommierten Teilnehmerkreis

der „Bitburger Gespräche“ – so einmütig

vorgetragen worden,dass sie hier nur noch

in Kürze zusammenzufassen sind:

In reiner Form, also bei Zwangsversi-

cherung aller Bürger mit allen Einkom-

mensarten und in voller Einkommens-

höhe greift die Bürgerversicherung in die 

verfassungsrechtlich geschützte Vertrags-

freiheit und die Eigenverantwortung der

Bürger ein (Art. 2 Abs.1 GG). Sie 

Verfassungsrechtlich geschützt: Die Alterungsrückstellungen in der PKV

Entwicklung seit 1991
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„beglückt“ die Mehrzahl der nicht auf eine

staatlich organisierte Krankheitsvorsorge

angewiesenen Bürger mit der zwangs-

weisen Einbeziehung in eine Solidarge-

meinschaft, der die zentralen Merkmale 

jeder Risikogemeinschaft – Reprozität 

sowie Gleichgewichtigkeit der Leistungen

und Risiken – fehlen. Damit werden 

ungleiche Tatbestände (extrem ungleiche

Bemessungsgrundlagen) gleichbehandelt;

gleichen Versicherungsleistungen auf der 

Ausgabenseite stehen ungleiche Beiträge

auf der Einnahmenseite gegenüber, eine

„Spreizung“, die ab einem bestimmten

Punkt erkennbar den Gleichheitssatz der

Verfassung (Art. 3 I GG) verletzt.

Damit wird klar, um was es eigentlich geht:

Um die Erhebung einer Sonderabgabe von

denjenigen, bei denen einzubringende 

Beiträge und zu erwartende Leistungen

über eine bestimmte Grenze hinaus aus-

einanderfallen. In gleichem Maße wie dies

geschieht, verliert die Sonderabgabe aber

ihre unabdingbare Begründung: Der Kreis

der Betroffenen ist nicht mehr homogen,

und der Ertrag wird nicht mehr gruppen-

nützig verwendet, denn er dient allein der

übergreifenden Sanierung der GKV und –

mehr oder weniger klar zugegeben – der

Umverteilung der Einkommen im Lande.

Wird die Bürgerversicherung so orga-

nisiert, dass auch Zugriff auf die Alters-

rückstellungen privater Versicherer 

genommen wird, so liegt darin – wie

Depenheuer überzeugend nachgewiesen

hat (siehe PKV Publik 8/2005) – eine nach

Art. 14 III GG entschädigungspflichtige

und andernfalls eklatant verfassungs-

widrige Enteignung der Versicherten.

Selten ist derzeit noch davon die Rede,

dass die Einbeziehung des Öffentlichen

Dienstes, insbesondere der Berufs-

beamten, in die Bürgerversicherung auch

an Art. 33 V GG, also den Gewährleis-

tungen der „hergebrachten Grundsätze

des Berufsbeamtentums“ zu messen ist.

Hier wird der Öffentlichkeit in ebenso

populistischer wie populärer Weise etwas

als „Abschaffung ungerechtfertigter Privi-

legien“ verkauft, dessen Ausgangslage 

unstreitig verfassungsrechtlich geschützt

ist: Die Vorsorge- und Fürsorgepflicht des

Dienstherrn für die Beamten, die diese

nicht etwa ohne Gegenleistung erhalten,

sondern durch die in der Regel lebens-

lange Erfüllung von Dienst- und Treue-

pflichten und durch einbehaltene Besol-

dungsbestandteile.

Aus der Sicht der privaten Krankenversi-

cherer bedeutet jede Zwangsausdehnung

der GKV einen Eingriff in die Berufsfrei-

heit. Werden – wie bei der Änderung der

Versicherungspflichtgrenze – nur einzelne

Bereiche betroffen, dann ist bereits die

Berufsausübung erheblich berührt. Geht

es aber um die weitgehende Verdrängung

der privaten Versicherungen aus dem

Markt, dann ist dies eine Regelung der 

Berufswahl, die aus rein fiskalischen

Gründen oder zum Schutz öffentlicher

Konkurrenz- und Einnahmenkalküle

nicht gerechtfertigt sein kann. Ist zudem

der Bestand des durch eigene Leistungen

erworbenen „eingerichteten und ausge-

übten Gewerbebetriebs“ (Art. 14 GG) 

betroffen, kommt die Bürgerversicherung

gleichfalls einer verfassungswidrigen Ent-

eignung gleich. Mit „Herstellung der

Chancengleichheit von PKV und GKV“

sind beide Eingriffe nicht zu rechtfertigen,

weil es schon an den – nach der Rechtspre-

chung zum Gleichheitssatz erforderlichen

– „wesensmäßig gleichen Merkmalen“ der

Ausgangslage fehlt und die Vernichtung

eines Wettbewerbers auch bei großzü-

gigster Betrachtung nicht als Herstellung

von Chancengleichheit im Wettbewerb

bezeichnet werden kann. Nur ganz am 

Rande sei vermerkt, dass auch die Verein-

barkeit der Bürgerversicherung und der in

ihr liegenden Staatsmonopolisierung mit

den Grundfreiheiten des EU-Gemein-

schaftsrechts keineswegs ausgemacht ist.

Letztlich entscheidend für die verfas-

sungsrechtliche Beurteilung der Bürger-

versicherung und aller verwandter Syste-

me ist aber, dass sie die Probleme nicht 

lösen können, zu deren Behebung sie 

eingeführt werden sollen. Der Effekt der

Einnahmenvermehrung ist nur ein vor-

übergehender,weil im System der GKV je-

de Einnahme ungeteilte Ausgaben und

möglicherweise umso vehementer vor-

getragene Ansprüche erzeugt. Auch die

vermeintlichen Träger guter Risiken 

werden risikoreicher, die Jungen werden

älter, die erwiesenermaßen kostenbe-

wussten Beamten mitnahmeorientierter.

Die „Bürgerversicherung“ hat daher die

Seriosität eines Schneeballsystems. Das 

alles belegt die Ungeeignetheit aller rein

einnahmeorientierten Reformmaßnahmen.

2. Erhöhung der Einnahmen der GKV
durch Veränderung der Versicherungs-
pflicht- und Beitragsbemessungsgrenzen

In nur leicht abgemilderter Form gelten 

alle vorgetragenen Bedenken gegen die

Bürgerversicherung auch gegen die Erhö-

hung der Versicherungspflicht- und Bei-

tragsbemessungsgrenzen. Erste Versuche

dieser als „Verhinderung der Flucht aus

der Solidarität“ nicht ungeschickt getarn-

ten Erweiterung des Versicherungszwangs

wurden zwar durch eine Kammer des

BVerfG bedauerlicherweise abgesegnet,

doch ist das kein Freibrief für weiter-

Jahr Nettozugang Veränderung
zum Vorjahr

2000 + 176,400

2001 + 213,200 + 20,9 %

2002 + 232,200 + 8,91 %

2003 + 208,000 – 10,3  %

2004 + 167,100 – 19,7  %

2005 + 121,800 – 27,5  %

Rückgang der Neuzugänge in die Krankenvollversicherung
aufgrund der außerordentlichen Anhebung der
Versicherungspflichtgrenze im Jahr 2003
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gehende Eingriffe. Spätestens wenn die

Grenzen der Reprozität innerhalb der 

Solidargemeinschaft sowie Adäquanz von

Beitrag und abgedeckten Risiken ein-

deutig überschritten werden, sind auch die

Grenzen des Gleichheitssatzes und der

Verhältnismäßigkeit erreicht.

3. Verminderung der Attraktivität priva-
ter Krankenversicherungen durch Kap-
pung der Leistungen an die Ärzte oder
andere Eingriffe in die Versicherungs-
bedingungen

Ganze Beamtengruppen – so war zu lesen

– sind im Gesundheitsministerium mit

Konzepten befasst, die offenkundige 

Attraktivität der privaten Krankenversi-

cherungen zum Beispiel durch Zwangsan-

passung an die Leistungen der GKV zu

vermindern. Dass in solchen Modellen ein

drastischer Eingriff in die Vertragsfreiheit

liegt (Art. 2 I GG), ist offenkundig. Dieser

ist nicht gerechtfertigt, weil schon die 

Ausgangsannahmen nicht stimmen: Die

Stellung privat Krankenversicherter ist

nicht Privileg, sondern eine durch eigene

Leistungen erworbene. Auch trägt die

PKV den realen Behandlungskosten 

besser Rechnung als das pauschalisierte

und intransparente System der GKV.Wohl

zu Recht weisen Ärzte und Versicherer 

ferner darauf hin, dass die realistischen 

Behandlungskosten der privat Versicher-

ten eine erhebliche Quersubventionierung

der GKV darstellen und viele Praxen allein

lebens- und innovationsfähig halten.

Eklatant wäre auch der Eingriff in die

Rechte der Ärzte, die gehindert würden,

leistungsgerechte Preise für ihre Leistun-

gen wenigstens in diesem Bereich zu er-

zielen. Ein solches Verbot gerade damit 

begründen zu wollen, dass sie bei der Be-

handlung gesetzlich versicherter Patien-

ten keine kostengerechten Erlöse mehr

erzielen, ist erkennbar absurd. Zu erin-

nern ist auch daran, dass die Ärzte im Be-

reich der GKV eine öffentliche Aufgabe

erfüllen und das BVerfG für andere Fälle

(Notare, Berufsbetreuer) eine adäquate

Vergütung zum Schutzbereich der Berufs-

freiheit gerechnet hat. Es gibt also gute Ar-

gumente für die Annahme, dass auf Seiten

vieler Ärzte die Honorierung der GKV

schon heute nicht mehr den Vorgaben der

Berufsfreiheit und des Gleichheitssatzes

entspricht. Würde den Ärzten nun auch

noch die einzig verbliebene Kompen-

sation, die kostengerechte Behandlung

von Privatpatienten, genommen, dann 

wäre das der „finale Todesschuss“ für die

durch Art.12 GG geschützte Freiberuflich-

keit des Arztes und das Maß des verfas-

sungsrechtlich Erträglichen wäre endgültig

überschritten.

4. Steuerrechtliche Lösung 
„Gesundheits-Soli“

Vernünftige Gesundheitsexperten weisen

seit langem darauf hin, dass sich die GKV

nicht für Zwecke der Umverteilung 

eignet. Diese findet in der Bundesrepublik

vor allem durch die Progression der 

Einkommensteuer statt. Schon von daher

ist es bedenklich, wenn über „Bürgerver-

sicherung“ und geänderte Freigrenzen der

bei aller Härte wenigstens transparente

und in sich gleichheitskonforme Umver-

teilungseffekt der Steuer durch ein gleich-

falls progressives Umverteilungselement

der GKV gleichsam verstärkt, ja verdop-

pelt würde.

Es kann daher kaum verwundern, dass 

immer wieder die „steuerrechtliche 

Lösung“ in Betracht gezogen wird. Die

steuerrechtliche Lösung kommt aber nur

dann in Betracht, wenn es wirklich um

Steuern geht. Steuerzweck ist nach der 

Systematik des Abgabenrechts die Erzie-

lung von Einnahmen für die Deckung von

allgemeinen Staatsausgaben in den öffent-

lichen Haushalten. Steuerzweck ist nicht

die Erzielung von Einnahmen für die 

Finanzierung bestimmter Aufgaben oder

die Schließung bestimmter Deckungs-

lücken. Dann nämlich handelt es sich um

nichts anderes als eine „versteckte

Sonderabgabe“ für die die entscheiden-

den Voraussetzungen (Gruppenhomo-

genität und Gruppennützigkeit) nicht vor-

liegen. Zwar sind auch hier in Gestalt des

ersten „Soli“ im Zuge der Wiedervereini-

gung und der Ökosteuer – in Wahrheit ein

„Renten-Soli“ – die ersten Sündenfälle

bereits passiert und verfassungsgerichtlich

abgesegnet worden. An ihrer System-

widrigkeit und verfassungsrechtlichen 

Bedenklichkeit ändert das aber nichts.

Kommt der „Gesundheits-Soli“, so ließen

der „Bildungs-Soli“, der „Umwelt-Soli“

oder ähnliche Produkte gewiss nicht lange

auf sich warten. Noch bedenklicher wird

es, wenn durch die – von einer Gegenleis-

tung völlig unabhängige – Ankoppelung

an die Einkommensteuer deren Progres-

sionseffekt verstärkt würde. Von Steuer-

gerechtigkeit könnte dann wahrlich nicht

mehr die Rede sein und die Grenze des

Zumutbaren – ob mit Halbteilungsgrund-

satz umschrieben oder nicht – käme sehr

rasch in den Blick.

IV. Fazit
Vielleicht zu Recht wird beklagt, dass es in

diesem Land bei einigen Zukunftsfragen

zu viele verfassungsrechtliche Bedenken-

träger gibt. In den Koalitions- und Kungel-

runden der Gesundheitspolitik gibt es

aber derzeit erkennbar zu wenige. Die 

resignierte Feststellung eines für die 

fällige Korrektur mitverantwortlichen

Verfassungsrichters, die Deutschen seien

eben „gleichheitskrank“ und „Welt-

meister der öffentlich-rechtlichen Asseku-

ranz“ (Steiner, FAZ 3.6.2003, S. 7), kann

jedenfalls nicht das letzte Wort sein.

Prof. Dr. Friedhelm Hufen

Prof. Dr. Friedhelm Hufen lehrt

Öffentliches Recht an der

Johannes Gutenberg-

Universität Mainz. Zu seinen

Hauptarbeitsgebieten gehören

Verfassungs-, Verwaltungs-,

und Kulturrecht.
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PKV-Betriebsräte-Resolution: 
Reform-Modelle sollen Probleme lösen, nicht Arbeitsplätze vernichten!
Die Betriebsräte der PKV-Unternehmen fordern die Weiterentwicklung des Gesundheitssystems unter Beibehaltung der
Koexistenz von gesetzlicher (GKV) und privater (PKV) Krankenversicherung. Reformen müssen so gestaltet werden, dass
die Arbeitsplätze der Beschäftigten in der PKV erhalten bleiben. Die derzeit diskutierten „Mittelwege“ zwischen
Bürgerversicherung und Gesundheitsprämie gefährden Arbeitsplätze, lösen aber nicht die GKV-Probleme. 

war ein erheblicher Rückgang von neuen

Krankheitskosten-Vollversicherungen der

PKV. Die rückläufigen Zahlen bewirkten,

dass die Unternehmen der privaten Versi-

cherungswirtschaft den Personalbestand

überprüft haben. Als regulierende Maß-

nahmen mussten die Ausbildungszahlen

von Azubis und die Übernahme von Jung-

angestellten zurückgeschraubt werden. Der

GKV hat diese Erhöhung der Kranken-

versicherungspflichtgrenze nicht geholfen.

Auf die versprochenen erheblichen

Beitragssenkungen warten die gesetzlich

Versicherten bis heute vergeblich.

In zahlreichen Briefen haben Betriebsräte

vor den negativen Folgen einer „Bürger-

versicherung“ oder einer „Gesundheits-

prämie“ bis hin zur Abschaffung der priva-

ten Krankenversicherung für 50.000 

Beschäftigte gewarnt. In diesem 

Zusammenhang ist auch eine niedrigere

Versicherungspflichtgrenze erstrebens-

wert, da die Absenkung Arbeitsplätze in

der PKV sichert, neue schafft und 

unser Gesundheitssystem sanieren hilft.

Weitere Bedrohungen für unsere 
Arbeitsplätze 
In der GKV existieren bereits heute ein

einheitlicher Leistungskatalog, einkom-

mensabhängige Beiträge und Kontrahie-

rungszwang. Genau genommen sind somit

rund 90 Prozent aller Bürger schon jetzt

in einer Art „Bürgerversicherungstarif“

versichert. Doch wie soll ein System, das

mit 90 Prozent nicht mehr funktioniert,

nur mit Hilfe der restlichen zehn Prozent

zukunftsfähig gemacht werden? Da hilft

auch nicht der Wegfall der PKV-Vollversi-

cherung mit Abbau unserer Arbeitsplätze!

Das Problem ist das wachsende Miss-

verhältnis zwischen Einnahmen und Aus-

gaben der GKV im Umlageverfahren 

(Generationenvertrag). Schon heute 

belasten die Rentner die gesetzlichen

Krankenkassen überdurchschnittlich stark.

Die über 65-jährigen machen derzeit rund

19 Prozent der Bevölkerung aus – auf sie

entfallen aber mehr als 41 Prozent der

Leistungsausgaben der GKV. Wenn wir

uns Gesundheit auch noch in zehn, 20 und

30 Jahren leisten wollen, führt kein Weg an

mehr Vorsorge für die mit dem Alter stei-

genden Gesundheitsausgaben vorbei. Das

geht nur mit mehr Kapitaldeckung für das

mit dem Alter wachsende Risiko von

Krankheitskosten in der Finanzierung der

medizinischen Versorgung.

„Das System unserer Krankenversi-

cherung braucht tragfähige Reformen.

Bewährtes muss bleiben, Schwachstellen

müssen verschwinden. Die Arbeitnehmer

der PKV dürfen nicht das Bauernopfer

von Reformen sein,die die Probleme nicht

lösen. Die Existenz eines erprobten und

verlässlichen Systems darf nicht in Frage

gestellt werden. Die PKV mit unseren 

Arbeitsplätzen muss fortbestehen.

Die Einschränkung oder gar der Wegfall

der PKV-Vollversicherung bringen keine

Lösung für die GKV, wohl aber ein Exis-

tenzproblem für die Angestellten der 

Versicherungswirtschaft. Dadurch sind 

allein in der PKV 50.000 Arbeitsplätze

gefährdet – unsere Arbeitsplätze, die wir

behalten wollen.

Arbeitsplätze schon jetzt gefährdet 
Die Folge der im Jahr 2003 durchgeführten 

Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze

Arbeitssitzung der PKV-Betriebsräte in München
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Die jetzt verstärkt ins Auge gefassten

Staatszuschüsse müssen von Bürgern auch

aufgebracht werden, belasten dauerhaft

den Staatshaushalt und ersetzen tenden-

ziell „Beitrag“ durch „Steuer“. Wenn der

zukünftig vorgesehene Umfang heute in

die GKV als Zuschuss gegeben würde,

könnte das GKV-System auch schon 

heute seine Beiträge senken. Steuer-

subventionierte GKV-Beiträge hindern

die PKV daran, am Markt teilzunehmen,

weil sie keine Zuschüsse zu den Beiträgen

erhält und darüber hinaus aus den Bei-

trägen Alterungsrückstellungen aufbaut.

Selbst wenn die diskutierten Konzepte die

GKV-Beiträge senkten, so wären dies nur

die Beiträge im engeren Sinn: Leistungen

(wie schon jetzt in der zahnmedizinischen

Versorgung und künftig etwa beim Kran-

kengeld) werden gesondert zu versichern

und zu bezahlen sein, der Leistungsum-

fang wird eingeschränkt. Im Ergebnis

zahlt der GKV-Patient also mehr Beiträge.

Zusatzversicherungsgeschäft reicht nicht
Selbst wenn der PKV noch das Rest-

geschäft der Zusatzversicherungen ver-

bleibt, reicht das nicht. Die Arbeitsplätze

sind gefährdet und die Arbeitnehmer 

belastet, weil

– circa 50.000 Arbeitsplätze mit der 

PKV-Vollversicherung entfallen (inkl.

Vertrieb),

– die erworbene Qualifikation entwertet

wird,

– qualifizierte Arbeit wegfällt,

– ein Einbruch der PKV sich auf den

Konzern auswirkt und einzelne Kon-

zerne vernichtet werden,

– Fusionen drohen, die die Menschen

verschieben,

– Standorte geschlossen und

– die Menschen verunsichert werden.

Unter den derzeit gegebenen ordnungs-

politischen Rahmenbedingungen wäre

auch kein fairer, marktwirtschaftlicher

Wettbewerb zwischen den GKV-Kassen

und den PKV-Gesellschaften möglich.

Barrieren hindern die PKV am Zugang

zum Krankenversicherungsmarkt:

• GKV-Kassen haben Steuerprivileg;

PKV-Gesellschaften zahlen Steuern

• GKV-Kassen-Inkasso über Arbeitge-

ber; PKV-Gesellschaften mit eigenem,

kostenintensivem Beitragsinkasso

• GKV-Kassen leisten lediglich an

Kassenärztliche Vereinigungen; PKV-

Gesellschaften mit eigener Leistungs-

abrechnung

• GKV-Kassen ohne Eigenkapital; PKV-

Gesellschaften bilden Eigenkapital zur

Risikoabdeckung

• GKV-Kassen ohne Gewinnerzielung;

PKV-Gesellschaften müssen Gewinn

erzielen

• GKV-Kassen haben Zwangsmitglieder

und Adressmonopol; die PKV-Gesell-

schaften müssen Vertrieb organisieren

und bezahlen

Negative Auswirkungen für uns Arbeit-

nehmer sind allgemein im Dienst-

leistungssektor und auf dem Arbeitsmarkt

zu befürchten. Wie sehen Kommunen die

Standortauswirkungen, wie sieht der 

Kapitalmarkt den Wegfall einer stabilen

Alterungsrückstellung, wie sieht der

Mittelstand seine Stellung? Wird Solida-

rität zukünftig anders definiert, gibt es nir-

gendwo mehr Transparenz für Patienten? 

Aus unserer Sicht bleibt nur die Notwen-

digkeit eines dualen Systems, nämlich die

Koexistenz von GKV und PKV, die dem

Gesundheitssystem bleibenden Nutzen

verschafft. Zu bedenken ist, dass PKV-

Versicherte mit rund 9,5 Mrd. Euro im Jahr

(2004) überproportional zur Finanzierung 

unseres Gesundheitssystems beitragen. Das

zeigt doch, dass die PKV nicht nur soli-

darisch, sondern auch notwendig ist! Arzt-

praxen werden bis zu 30 Prozent über PKV-

Versicherte finanziert.Ohne diese Finanzie-

rung wären Ausstattung, medizinisch-tech-

nischer Fortschritt in den Praxen und letzt-

lich auch Personal in diesem Umfang nicht

haltbar. Auch die Krankenhäuser profitie-

ren durch Zusatz-Einnahmen aus PKV-

Leistungen vom dualen System.

Wir Betriebsräte fordern deshalb von der

Politik, die Gesundheitsreform so zu 

gestalten, dass unsere Arbeitsplätze in der

privaten Versicherungswirtschaft weder

vernichtet noch gefährdet werden.“

Der Text basiert auf der Resolution, auf die sich
die Betriebsräte von 24 privaten Krankenversi-
cherungsunternehmen auf ihrem letzten Treffen
in München verständigt haben.

PKV-Unternehmen, deren Betriebsräte die Resolution verfasst haben
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EU-Datenschutz: Fragwürdiger Fragebogen

Hintergrund der Aktion, von der Versiche-

rungsunternehmen in den Bundesländern

Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Nord-

rhein-Westfalen und Hamburg betroffen

sind, ist eine Entschließung der so genann-

ten Artikel-29-Datenschutzgruppe aus

dem Jahr 2004. Diese Gruppe ist aufgrund

Artikel 29 der „Richtlinie 25/46/EG … zum

Schutz natürlicher Personen bei der Verar-

beitung personenbezogener Daten und

zum freien Datenverkehr“ eingesetzt wor-

den und berät die Europäische Kommis-

sion in Fragen des Datenschutzes.

Neben der Überprüfung soll die Erhe-

bung dazu beitragen,EU-weite Leitlinien

für den gesamten Sektor zu verfassen.

Verbesserung nicht erkennbar
Im Vorfeld der Fragebogenaktion ist 

die Artikel-29-Datenschutzgruppe so-

wohl an den europäischen Versiche-

rungsverband, das Comité Européen des

Assurances, als auch an den PKV-

Verband herangetreten, um eine Koor-

dinierung zwischen nationalen Daten-

schutzaufsichtsbehörden und Versiche-

rungsverbänden zu erreichen. Die PKV

hat sich dazu entschlossen, die

Fragebogenaktion verbandsseitig nicht zu

unterstützen,da nicht erkennbar ist, inwie-

fern die Befragung der Mitgliedsunter-

nehmen zu einer Verbesserung des

Datenschutzniveaus führen könnte.

Eine Realisierung einheitlicher Leitlinien,

die aufgrund der abgefragten Informa-

tionen erstellt werden sollen, ist wegen der

unterschiedlichen Strukturen sowohl der

privaten Krankenversicherung als auch

der datenschutzrechtlichen Bestim-

mungen in den einzelnen EU-Mitglied-

staaten weder notwendig noch Erfolg 

versprechend. In Deutschland hätten 

solche Leitlinien keinen rechtsverbind-

lichen Charakter, da für die Einhaltung des

Datenschutzes allein das Bundesdaten-

schutzgesetz maßgeblich ist. Dem äußerst

zweifelhaften Nutzen ganz zweifelsfrei 

gegenüber steht eine zusätzliche, adminis-

trative Belastung der Unternehmen.

Rechtliche Zulässigkeit fraglich
Dabei ist die rechtliche Zulässigkeit der

Befragung nicht eindeutig zu beant-

worten. Der als Ermächtigungsgrundlage

Für die Frage, wann die Grenze des Über-

maßverbotes überschritten wird, ist 

zunächst zu berücksichtigen, dass die 

Befragung der Unternehmen nicht auf-

grund eines konkreten Verdachtes auf Ver-

stoß gegen datenschutzrechtliche Bestim-

mungen erfolgt. Es besteht also keine

(konkrete) Besorgnis, die datenschutz-

rechtlichen Belange der Versicherten

könnten nicht gewahrt sein. Bedenkt man

weiterhin, dass der Fragebogen fast die 

gesamte Datenverarbeitung der Mitglieds-

unternehmen durchleuchtet und dass die

Aufsichtsbehörden Teile des Frage-

bogens aufgrund ihrer Kenntnis aus der

aufsichtsbehördlichen Praxis auch ohne

Beteiligung der betroffenen Mitglieds-

unternehmen beantworten könnten, so

ist zumindest zweifelhaft, ob die Grenze

des Übermaßverbotes noch gewahrt ist.

Letztlich wird die fehlende Zuständig-

keit der Artikel-29-Datenschutzgruppe

umgangen, indem die Prüfung formal

durch die nationalen Aufsichtsbehörden

ausgeführt wird – auch nicht eben ein 

Indiz für die Rechtmäßigkeit der 

Maßnahme.

Fazit
Die privaten Krankenversicherungsunter-

nehmen in Deutschland sind für die 

Belange des Datenschutzes sensibilisiert.

Die hohen Standards werden eingehalten

und von zuständigen nationalen Stellen

kontrolliert. Eine zusätzliche europäische

Erhebung mit der fragwürdigen Ziel-

setzung, zu vereinheitlichen was nicht zu

vereinheitlichen ist, steht auf rechtlich

wackligen Füßen. Sie wird das Daten-

schutzniveau in Deutschland nicht verbes-

sern, belastet aber die Unternehmen mit

zusätzlichem Verwaltungsaufwand. sc

Einer Reihe von PKV-Unternehmen sind in den vergangenen Wochen Fragebögen zur Datensicherheit ins Haus geflattert.
Mit ihrer Hilfe wollen Brüsseler Kontrolleure die Durchsetzung des Datenschutzes in den privaten Krankenversicherungen
Europas überprüfen. Die rechtliche Zulässigkeit und der potentielle Nutzen dieser Untersuchung dürfen bezweifelt werden.

für die Prüfung in Frage kommende § 38

Abs. 3 und 4 BDSG (Bundesdatenschutz-

gesetz) erfordert zwar nicht, dass ein kon-

kreter Anlass für die Prüfung besteht,

jedoch müssen die Auskunftserteilung und

die örtliche Prüfung zur Erfüllung der

Aufgaben der Aufsichtsbehörde erfor-

derlich sein. Dabei besteht die Aufgabe 

gemäß § 38 Abs. 1 BDSG in der Kon-

trolle der Ausführung des Bundesdaten-

schutzgesetzes sowie anderer Vorschriften

über den Datenschutz. Die Erforderlich-

keit ist Ausdruck des für jedes Verwal-

tungshandeln geltenden Verhältnismäßig-

keitsgrundsatzes (Übermaßverbot).
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Privatversicherte erhalten überwiegend Originalpräparate
Bei der Untersuchung der Arzneimittelversorgung von Privatversicherten sind Nachahmerpräparate (Generika) von beson-
derem Interesse. In dieser und einer späteren Ausgabe von PKV Publik werden die Ergebnisse des Wissenschaftlichen
Instituts der PKV (WIP) zu diesem Thema vorgestellt.

Auf dem Arzneimittelmarkt werden

Medikamente mit demselben Wirkstoff

sowohl im Zeitablauf als auch in Abhän-

gigkeit vom Anbieter zu sehr unterschied-

lichen Preisen angeboten. Den höchsten

Preis besitzt eine Arznei meist dann, wenn

das produzierende Pharmaunternehmen

noch über einen Patentschutz auf den

zugrunde liegenden Wirkstoff verfügt.

Dieser Schutz läuft typischerweise 20

Jahre. Da in dieser Periode noch klinische

Studien und aufwändige Zulassungsver-

fahren notwendig sind, ist der Wirkstoff

meist acht bis zehn Jahre patentgeschützt

auf dem Markt. In diesem Zeitraum

versucht der Innovator mit Hilfe seiner

Monopolstellung bei diesem Wirkstoff die

Forschungs- und Entwicklungsausgaben

zu amortisieren und ein Markenimage

aufzubauen.

Produkte mit gleichem Wirkstoff
Nach Ablauf des Patentschutzes können

andere Pharmafirmen Nachahmerpro-

dukte mit dem gleichen Wirkstoff, so

genannte Generika, auf den Markt

bringen. Anmeldung und Registrierung

verlaufen meist problemlos, die Zulassung

erfolgt nach dem Bezugnahmeprinzip, der

Generikahersteller muss nur die Bioäqui-

valenz mit dem Originalmedikament nach-

weisen. Generika sind im Allgemeinen

deutlich preisgünstiger als die Originalprä-

parate. Zum einen sind dem Hersteller nur

geringe Forschungsausgaben entstanden,

die es zu decken gilt. Zum anderen führt

auch der Wettbewerb zwischen den zahl-

reichen Generikaherstellern zu niedri-

geren Preisen. Für viele Wirkstoffe exis-

tieren Dutzende von Generika. Die

größten Generikahersteller in Deutsch-

land sind Ratiopharm, Hexal und Stada.

Obwohl das Originalpräparat mit Ablauf

des Patentschutzes oft auch eine Preissen-

kung erfährt, bleibt es in der Regel das

teuerste Präparat auf dem Markt.

GKV forciert Generika-Verschreibung
In der gesetzlichen Krankenversicherung

(GKV) ist ein mannigfaltiges Reglement

geschaffen worden, um die Ärzte dazu zu

bewegen, Generika zu verschreiben. Dies

führt vielfach dazu, dass Patienten nach

dem Patentablauf ihres Medikamentes auf

entsprechende Generika umgestellt

werden. Der PKV sind Vorgaben an die

Ärzte, die ein solches Handeln nahe legen,

nicht möglich.

Um die Verordnungspraxis bei Privatpa-

tienten im Vergleich zu Kassenpatienten

zu untersuchen, analysierte das WIP die

Rezeptdaten von vier privaten Kranken-

versicherungsunternehmen. Forschungs-

gegenstand waren 31 umsatzstarke Wirk-

stoffe, vor allem Bluthochdruck- und

Cholesterinsenker, Protonenpumpen-

hemmer, Antithrombotische Mittel und

Analgetika. Der gesamte generikafähige

Markt wird hiermit ungefähr zu einem

Fünftel abgebildet. Die Rezeptdaten

stammen aus den Jahren 2004/2005. Die

Zahlen zur GKV wurden dem aktuellen

Arzneiverordnungsreport entnommen.

Privatversicherte erhalten Originale
Wie die Abbildung veranschaulicht,

erhalten die Privatversicherten deutlich

weniger Generika als Kassenpatienten.

Nach den Berechnungen des WIP liegt der

Generikaanteil nach Verordnungen bei

der PKV bei 40,12 im Vergleich zu 74,86

Prozent bei der GKV. Während GKV-

Versicherte zu einem Viertel Originalprä-

parate beziehen, stehen bei Privatpa-

tienten in deutlich mehr als der Hälfte

aller Verordnungen bei den untersuchten

Wirkstoffen Originalmedikamente auf

dem Rezept. Privatversicherte werden

folglich nach Ablauf des Patentschutzes

für einen Wirkstoff in geringerem Maße

auf Generika umgestellt. Sie beziehen in

höherem Maße Originalpräparate. Wi

Generikaanteile (nach Verordnungen) für die GKV und die PKV 
bei den ausgewählten Wirkstoffen

GKV PKV
Originale
25,14 %

Generika
74,86 %

Generika
40,12 %

Originale
59,88 %
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Viele Krankheiten werden als „morbus ...“

bezeichnet. Die älteren Hypochonder

unter uns werden sich an die ZDF-

Sendung „Gesundheitsmagazin Praxis“

erinnern. Ein Moderator namens Hans

Mohl präsentierte jeweils eine bestimmte

Erkrankung, wies auf Gefahren hin und

belehrte über Therapiemöglichkeiten.Die

Ärzte des Landes wussten nach einiger

Zeit: Am je nächsten Tage nach der

Sendung erschienen bei ihnen massen-

weise Patienten mit genau der von Mohl

am Vorabend beschriebenen Verdachtsdi-

agnose. Kenner tauften das sich stets

wandelnde Krankheitsbild bald vereinfa-

chend auf den Namen „morbus mohl“.

Die Besonderheit jenes „morbus mohl“

war, dass er nicht den individuellen

Körper einzelner Menschen befiel. Statt-

dessen handelte es sich um ein Phänomen,

das die geistig-seelische Befindlichkeit

gleich ganzer Bevölkerungsgruppen

betraf. Und als solches war der „morbus

mohl“ geradezu eine Art massenpsycho-

logische Erscheinung. Derartige kollek-

tive Befindlichkeits-Dramen haben das

Ende der Mohl-Sendungen überlebt.

Dabei fasziniert besonders der äußerst

verbreitete „morbus adac“, benannt nach

seiner wohl augenfälligsten Erscheinungs-

form im Straßenverkehr. Als Namens-

geber fungiert der bekannte Automobil-

club ADAC.Worum geht es?

Jeder deutsche Autofahrer kennt die Situ-

ation: Mitten in der Nacht bei strö-

mendem Regen steht eine einsame

Person im Scheinwerferkegel ihres

fahruntüchtigen Pkw und blickt unter

einem zerzausten Regenschirm hilflos in

den geöffneten Motorraum. Noch

während unsere Augen dieses Bild im

rechten unteren Rand des Gesichtsfeldes

konturenschwach erkennen, reagieren

Gewissen und Gasfuß entscheidungsfroh

einheitlich. Wir fahren

weiter und denken: Gleich

kommt sowieso der ADAC

und hilft.Viel kompetenter

als ich es je könnte. Ob der

ADAC tatsächlich jemals

kommt – wir erfahren es nie. Aber wir

spüren die Gewissheit, dass dieses

Schicksal unseres Mitmenschen doch

irgendwie geregelt ist und seine Probleme

gelöst werden.Von einem anderen.

Genau wie auf der nächtlichen Straße, so

verlässt sich auch im totalnormierten

Sozialstaat ein jeder immer darauf, dass

alles von einem irgendwie Zuständigen

zuletzt geregelt wird. Die Probleme des

Verbrechensopfers von der Polizei. Die

Leiden des Schwerverletzten vom

Notarzt. Die Nöte des Arbeitslosen von

der Arbeitsverwaltung und die Ängste des

Nachbarn von einem Therapeuten. Auf

Kosten der Krankenkasse.

So hat der „morbus adac“ uns alle eines

Tages befallen. Und je mehr andere alles

zu regeln und zu erledigen versprechen,

und je mehr wir „Geld in das System

pumpen“, desto mehr halten wir uns für

freigekauft von dem schlechten Gewissen,

weitergefahren zu sein. Mehr noch: Jeden

Gewissensbiss therapieren wir flugs mit

immer wieder neu geschaffenen Zustän-

digkeiten. So trinkt das Sozialsystem

täglich Salzwasser gegen seinen Durst. Bis

es austrocknet. Denn wer Nächstenliebe

institutionalisiert, der tötet sie.

morbus adac

Verband  de r  p r i va ten
Krankenve rs i che rung  e .V.
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